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Tritt eine Arbeitnehmerin ihren Weg zur Betriebsstätte von der Wohnung ihres ehemali-
gen Partners - einem sog. dritten Ort - an, nachdem sie dort die Sommerreifen aufgezo-
gen und andere private Gegenstände abgeholt hatte, steht sie mangels Vorliegens eines 
inneren Zusammenhangs mit der versicherten Tätigkeit nicht gem. § 8 Abs. 2 Nr 1 SGB 
VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.  
 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII 
 
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 28.08.2017 – L 14 U 48/15 – 
Aufhebung des Urteils des SG Hannover vom 19.01.2015 – S 36 U 248/12 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 5/18 R – wird berichtet  
 

Die Beteiligten streiten darüber, ob die Klägerin auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte einen 
Wegeunfall erlitten hat. 
Die Klägerin ist als Angestellte tätig. Sie fuhr am Unfalltag im Jahr 2012 von der Wohnung 
ihres „Ex-Freundes“ zur Arbeit und wurde rechts frontal von einem PKW erfasst. Sie erlitt 
u. a. eine Rippenserien- und eine Beckenringfraktur. Bei der Befragung der Klägerin gab sie 
an, dass sie bei ihrem „Ex-Freund“ ihre letzten Sachen abgeholt habe und dieser der Klägerin 
Sommerreifen auf ihr KFZ aufzog. Da es dadurch spät geworden sei, habe sie bei ihrem „Ex-
Freund“ übernachtet und sei von dort aus zur Arbeit gefahren. Dies habe sie in 2011 des Öfteren 
gemacht, in 2012 nur am 27.04.2012. Ihre normale Fahrstrecke zur Arbeit betrage 28,4 km, 
die Strecke von ihrem „Ex-Freund“ zur Arbeit 123 km.  
Die Beklagte lehnte die Gewährung von Entschädigungsleistungen ab. Das SG Hannover 
gab mit Urteil vom 19.01.2015 der Klage statt.  
Das LSG erachtet die Berufung der Beklagten dagegen als begründet. Der Senat führt 
zunächst aus, dass der Weg zur Arbeitsstätte im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII auch 
von einem anderen Ort als der Wohnung des Versicherten aus angetreten werden könne. 
Auch der Weg vom sog. dritten Ort zur Arbeitsstätte werde wegen der versicherten Tätigkeit 
angetreten. Allerdings erfordere die Rechtsprechung (vgl. Urteil des BSG vom 05.07.2016 – B 
2 U 16/14 R – [UVR 12/2016, S. 760]), dass für den Versicherungsschutz einer Fahrt zur Ar-
beitsstätte, die vom sog. dritten Ort aus angetreten werde, ein Aufenthalt von mindestens 
zwei Stunden am sog. dritten Ort vorausgegangen sein müsse. Dies sei vorliegend unstreitig. 
Ferner müsse ein Weg vom sog. dritten Ort aus nach dem Sinn und Zweck des § 8 Abs. 2 Nr. 
1 SGB VII in einem angemessenen Verhältnis zu dem üblichen Weg nach und von dem Ort 
der versicherten Tätigkeit stehen. Diese Beurteilung sei nach der Verkehrsanschauung vor-
zunehmen (vgl. Urteil des BSG vom 03.12.2002 – B 2 U 18/02 R – [UVR 04/2003, S. 295]). Der 
Senat teile nicht die Ansicht der Beklagten, dass alleine dadurch, dass die von der Klä-
gerin konkret gewählte Wegstrecke viermal länger und damit unverhältnismäßig lang sei, 
kein Versicherungsschutz nach § 8 Abs. 2 SGB VII gegeben gewesen sei. Es gebe insofern 
keine „mathematische Angemessenheitsformel“.  
Jedoch ergebe sich aus den übrigen Umständen des Einzelfalles, dass die Klägerin nicht ge-
setzlich unfallversichert gewesen sei. Denn nicht jeder Zweck des Aufenthaltes am sog. dritten 
Ort genüge für den Versicherungsschutz. Vielmehr müsse der Aufenthalt am sog. dritten Ort 
in irgendeiner mittelbaren Weise auch dem Betrieb zugutekommen. In einer generalisie-
renden Betrachtung schieden von vorneherein solche Verrichtungen am sog. dritten Ort 
aus, die nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht primär der Wiederherstellung, Aufrecht-
erhaltung und Verbesserung der für die versicherte Tätigkeit notwendigen körperlichen 
oder geistigen Leistungsfähigkeit dienten, also alle Besuche zur Förderung verwandtschaft-
licher oder familiärer Beziehungen (vgl. Urteil des BSG vom 03.12.2002 – B 2 U 18/02 R – [UVR 
04/2003, S. 295]). Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Vorgaben habe der Senat keinen 
Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit der Klägerin und deren Aufenthalt am sog. 
dritten Ort erkennen können und den Versicherungsschutz verneint.  

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/6141369/7989862/12_2016_05.pdf?nodeid=7989426&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1888846/1902646/04_2003_08.pdf?nodeid=1902668&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1888846/1902646/04_2003_08.pdf?nodeid=1902668&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1888846/1902646/04_2003_08.pdf?nodeid=1902668&vernum=-2
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Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat mit Urteil vom 28.08.2017 – L 14 U 
48/15 – wie folgt entschieden: 
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